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b. von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins
sch rifi lich gefordert wurde

Fortsetzung $ 16 Nr. 3

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50o/o der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit
einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich
vorzunehmen.
Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 5oo/o der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite
Versammtung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von Dreiviertel
der anwesenden stimmberechtigten beschlussfähig ist.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an den Fachverband "BDR
RADSPORT - BEZIRK TRIER" mit der Zweckbestimmung, dass dieses
Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports
verwendet werden darf.

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.
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